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Regelplan Bll2
modifizieft
StraBe mit geringer Ve*ehrsslärke oder
in seschwindiskeibreduziertem
Bereich und mit deutlicher Einengung

(analog bei Ridtungfihrbahn oder
EinbahnstraBe)

Längsabrperrung zur Fahrbahn
- durch doppelseitige Leitbaken
- bei Einbahnstrd8en und

Richtungsf"hrbahnen einsdtige
Leitbaken

AHand max. 9 m
Ab6perrschrdnkengitter am
fahrbahnseitiqen Baufeldrand

Teil B, Abschnitt 2.2.5 Absatz 3 ist zu
beachten

Längsäbsp€rung zum Gehweg
durch Abspenschrankengltter mit
Rundstrahlern (WL8 nach den
TL-warnleuchten) mit gelbem Dauerlicht

Querabgpcrrung äut dem
Gehw€g
durch Absperrschrankengitter
mit mindestens 3 Rundstrahlern
(WL8 nach den TL-Warnleuchten) mit
gelbem Dauerlicht

Querab6perrung auf der
Fahöahn
durch Absperrs.hrankengitter mit
mindestens 3 einseitigen gelben
Warnleuchten und

- doppels€itige Leiucake mit
doppelseitiger gelber Warnleuchte

- bei Richtungsfahrbahnen oder
Einbahnstraßen:
einseitige Leitbake mit einseitiger
gelber Wamleudte

1) andere Breiten siehe Teil B,
Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Absperrschrankengitter am
Gehweg gegenüber anstaü
zwischen Arbeitsbereich und
Fahrbähn

[ ] erforderliche Länge und Lage

9emä6 beiqetügtem Lageplan
geprüft und angeordnet

*) Enträllt bei Einbahnstraßen
und Richtungsfahöahnen


